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Antrag auf Registrierung zur Nutzung eines vereinseigenen Bootes im Lanzer See 

 

 

Name:____________________________________________ 

 

Vorname:_________________________________________ 

 

Straße:___________________________________________ 

 

PLZ, Ort:_________________________________________ 

 

Telefon:___________________________________________ 

 

E-Mail:___________________________________________ 

 

Mitgliedsnummer:__________________________________ 

 

Ich beantrage hiermit die Registrierung zur Nutzung eines vereinseigenen Bootes im 

Lanzer See. Die Bootsordnung und die nachfolgenden Regeln erkenne ich verbindlich 

an. 

- Die Boote sind mit einer Sicherheitsschließanlage abgeschlossen. Ich beantrage 

die Überlassung eines registrierten Sicherheitsschlüssels und werde hierfür vorab 

ein Pfand in Höhe von 20,-- € überweisen. Mir ist bekannt, dass bei Verlust des 

Schlüssels eine Erneuerung der Schließanlage inklusive der ausgegeben Schlüssel 

Kosten in Höhe von mindestens 600,-- € entstehen. Das gilt auch für den Verlust 

eines von mir zu verantwortenden Schlosses. Ich hafte auch für das Boot und 

dessen Zubehör selbst sowie für deren Nutzung. Ich werde hierzu eine Privat-

Haftpflichtversicherung abschließen, sofern noch nicht geschehen. 

- Der Schlüssel darf nicht an Dritte weitergegeben werden, auch nicht leihweise. 

- Jugendliche Mitglieder darf ich aus Haftungsgründen nicht mitnehmen. 

- Die Nutzung ist in der Geschäftsstelle per E-Mail mindestens 24 Stunden vorher 

zu beantragen und nach erst nach Bestätigung durch diese möglich. Aus der 

Bestätigung geht hervor, welches Boot frei ist, wo sich die Ruder befinden und 

wieder abgegeben werden müssen. Ein Anspruch auf Nutzung besteht nicht. 

- Das Boot ist nach der Nutzung zu reinigen und ordnungsgemäß anzuschließen. 

- Beschädigungen oder Verluste sind der Geschäftsstelle sofort zu melden.  

- Die aktuell gültigen Regeln zur Nutzung der Vereinsboote finde ich auf der 

Website des Vereins. 

- Mir ist bekannt, dass ich bei Verstößen gegen die Bootsordnung und den Regeln 

zur Nutzung des Vereinsbootes von der Nutzung ausgeschlossen werde. In diesem 

Fall habe ich unverzüglich den überlassenen Schlüssel gegen Pfandrückzahlung 

zurückzugeben. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift 


